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§ 2
Zusammensetzung und Berufung

(1) Der Prüfungsausschuss besteht aus mindes-
tens drei Mitgliedern. Die Mitglieder müssen 
für die Prüfungsgebiete sachkundig und für die 
Mitwirkung im Prüfungswesen geeignet sein 
(§ 40 Abs. 1 BBiG).

(2) Dem Prüfungsausschuss müssen als Mit-
glieder Beauftragte der Arbeitgeber und der 
Arbeitnehmer in gleicher Zahl sowie mindes-
tens eine Lehrkraft einer berufsbildenden 
Schule angehören. Mindestens zwei Drittel der 
Gesamtzahl der Mitglieder müssen Beauftrag-
te der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer sein 
(§ 40 Abs. 2 Sätze 1 und 2 BBiG). 

(3) Die Mitglieder werden von der Bayerischen 
Landesärztekammer für eine einheitliche Pe-
riode, längstens für fünf Jahre berufen (§ 40 
Abs. 3 Satz 1 BBiG).

(4) Die Beauftragten der Arbeitnehmer werden 
auf Vorschlag der im Bereich der Bayerischen 
Landesärztekammer bestehenden Gewerk-
schaften und selbstständigen Vereinigungen 
von Arbeitnehmern mit sozial- oder berufs-
politischer Zwecksetzung berufen (§ 40 Abs. 3 
Satz 2 BBiG). 

(5) Lehrkräfte von berufsbildenden Schulen 
werden im Einvernehmen mit der Schulauf-
sichtsbehörde oder der von ihr bestimmten 
Stelle berufen (§ 40 Abs. 3 Satz 3 BBiG).

(6) Werden Mitglieder nicht oder nicht in aus-
reichender Zahl innerhalb einer von der Baye-
rischen Landesärztekammer gesetzten ange-
messenen Frist vorgeschlagen, so beruft die 
Bayerische Landesärztekammer insoweit nach 
pflichtgemäßem Ermessen (§ 40 Abs. 3 Satz 4 
BBiG).

(7) Die Mitglieder der Prüfungsausschüsse 
können nach Anhörung der an ihrer Berufung 
Beteiligten aus wichtigem Grunde abberufen 
werden (§ 40 Abs. 3 Satz 5 BBiG).

§ 17 Prüfungsaufgaben
§ 18 Nichtöffentlichkeit
§ 19 Leitung, Aufsicht und Niederschrift
§ 20 Ausweispflicht und Belehrung
§ 21 Täuschungshandlungen und Ordnungs-

verstöße
§ 22 Rücktritt, Nichtteilnahme

Vierter Abschnitt: Bewertung, Feststellung 
und Beurkundung des Prüfungsergebnisses

§ 23 Bewertung
§ 24 Feststellung des Prüfungsergebnisses
§ 25 Ergebnisniederschrift, Mitteilung über 

Bestehen oder Nichtbestehen
§ 26 Prüfungszeugnis
§ 27 Bescheid über nicht bestandene Prüfung

Fünfter Abschnitt: Wiederholungsprüfung

§ 28 Wiederholungsprüfung

Sechster Abschnitt: Schlussbestimmungen

§ 29 Rechtsbehelfsbelehrung
§ 30 Prüfungsunterlagen
§ 31 Inkrafttreten

Erster Abschnitt: 
Prüfungsausschüsse

§ 1
Errichtung

(1) Die Bayerische Landesärztekammer errich-
tet für die Abnahme der Abschluss- und Um-
schulungsprüfungen Prüfungsausschüsse (§ 39 
Abs. 1 BBiG/§ 62 Abs. 3 Satz 1 BBiG).

(2) Bei Bedarf, insbesondere bei einer großen 
Anzahl von Prüfungsbewerbern, können meh-
rere Prüfungsausschüsse errichtet werden.

(3) Mehrere zuständige Stellen können bei ei-
ner von ihnen gemeinsame Prüfungsausschüs-
se errichten (§ 39 Abs. 1 Satz 2 BBiG).

Auf Grund des Beschlusses ihres Berufs-
bildungsausschusses vom 7. März 2008 
erlässt die Bayerische Landesärztekam-
mer als zuständige Stelle nach § 47 Abs. 1 
Satz 1 und § 79 Abs. 4 Satz 1 des Berufsbil-
dungsgesetzes (BBiG) vom 23. März 2005 
(BGBl. I S. 931) unter Berücksichtigung 
der Verordnung über die Berufsausbil- 
dung zum Medizinischen Fachangestell- 
ten/zur Medizinischen Fachangestellten 
vom 21. April 2006 (BGBl. I S. 1097) die fol-
gende Prüfungsordnung.

Die Prüfungsordnung wurde mit Bescheid 
des Bayerischen Staatsministeriums 
für Umwelt, Gesundheit und Verbrau-
cherschutz vom 9. April 2008, Az. 32g-
G8571.44-2007/1-4, genehmigt.
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den im Einvernehmen mit dem Vorsitz des Prü-
fungsausschusses geregelt.

(2) Zu den Sitzungen des Prüfungsausschusses 
sind die ordentlichen Mitglieder rechtzeitig 
einzuladen. Stellvertretende Mitglieder wer-
den in geeigneter Weise unterrichtet. Kann ein 
Mitglied an einer Sitzung nicht teilnehmen, 
so soll es dies unverzüglich dem Einladenden 
mitteilen. Für ein verhindertes Mitglied ist ein 
stellvertretendes Mitglied einzuladen, welches 
derselben Gruppe angehören soll.

(3) Die Sitzungsprotokolle sind von der proto-
kollführenden Person und dem Vorsitz zu un-
terzeichnen. § 25 Absatz 1 bleibt unberührt.

§ 6
Verschwiegenheit

Unbeschadet bestehender Informationspflich-
ten, insbesondere gegenüber dem Berufs-
bildungsausschuss, haben die Mitglieder des 
Prüfungsausschusses und sonstige mit der Prü-
fung befassten Personen über alle Prüfungs-
vorgänge Verschwiegenheit gegenüber Dritten 
zu wahren.

Zweiter Abschnitt: 
Vorbereitung der Prüfung

§ 7
Prüfungstermine

(1) Die Bayerische Landesärztekammer be-
stimmt in der Regel zwei für die Durchfüh-
rung der Prüfung maßgebende Zeiträume im 
Jahr. Diese Zeiträume sollen auf den Ablauf der 
Berufsausbildung und des Schuljahres abge-
stimmt sein. Die Bayerische Landesärztekam-
mer setzt die einzelnen Prüfungstage fest.

(2) Die Bayerische Landesärztekammer gibt 
die Zeiträume im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 
einschließlich der Anmeldefristen in geeigneter 
Weise öffentlich mindestens einen Monat vor 
Ablauf der Anmeldefrist bekannt. Wird die An-
meldefrist überschritten, kann die Bayerische 
Landesärztekammer die Annahme des Antrags 
verweigern.

(3) Werden für schriftlich durchzuführende 
Prüfungsbereiche einheitliche überregionale 
Aufgaben verwendet, sind dafür entsprechende 
überregional abgestimmte Prüfungstage anzu-
setzen.

Prüfung dem Prüfungsausschuss. Die Entschei-
dung über den Ausschluss von der Mitwir-
kung trifft die Bayerische Landesärztekammer,  
während der Prüfung der Prüfungsausschuss. 
Im letzteren Fall darf das betroffene Mitglied 
nicht mitwirken. Ausgeschlossene Personen 
dürfen bei der Beratung und Beschlussfassung 
nicht zugegen sein.

(3) Liegt ein Grund vor, der geeignet ist, 
Misstrauen gegen eine unparteiische Ausübung 
des Prüfungsamtes zu rechtfertigen, oder wird 
von einem Prüfling das Vorliegen eines solchen 
Grundes behauptet, so hat die betroffene Per-
son dies der Bayerischen Landesärztekammer 
mitzuteilen, während der Prüfung dem Prü-
fungsausschuss. Absatz 2 Sätze 2 bis 4 gelten 
entsprechend.

(4) Ausbilder und Ausbilderinnen des Prüflings 
sollen, soweit nicht besondere Umstände eine 
Mitwirkung zulassen oder erfordern, nicht mit-
wirken.

(5) Wenn in den Fällen der Absätze 1 bis 3 ei-
ne ordnungsgemäße Besetzung des Prüfungs-
ausschusses nicht möglich ist, kann die Baye-
rische Landesärztekammer die Durchführung 
der Prüfung einem anderen oder gemeinsamen 
Prüfungsausschuss übertragen. Erforderlichen-
falls kann eine andere zuständige Stelle ersucht 
werden, die Prüfung durchzuführen. Das Glei-
che gilt, wenn eine objektive Durchführung der 
Prüfung aus anderen Gründen nicht gewähr-
leistet erscheint.

§ 4
Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung

(1) Der Prüfungsausschuss wählt aus seiner 
Mitte ein Mitglied, das den Vorsitz führt und 
ein weiteres Mitglied, das den Vorsitz stellver-
tretend übernimmt. Der Vorsitz und das ihn 
stellvertretende Mitglied sollen nicht derselben 
Mitgliedergruppe angehören (§ 41 Abs. 1 BBiG).

(2) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, 
wenn zwei Drittel der Mitglieder, mindestens 
drei, mitwirken. Er beschließt mit der Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleich-
heit gibt die Stimme des vorsitzenden Mit-
gliedes den Ausschlag (§ 41 Abs. 2 BBiG).

§ 5
Geschäftsführung

(1) Die Geschäftsführung des Prüfungsaus-
schusses liegt in Abstimmung mit dem Prü-
fungsausschuss bei der Bayerischen Landes-
ärztekammer. Einladungen, (Vorbereitung, 
Durchführung, Nachbereitung), Protokollfüh-
rung und Durchführung der Beschlüsse wer-

(8) Die Mitglieder haben Stellvertreter oder 
Stellvertreterinnen (§ 40 Abs. 2 Satz 3 BBiG). 
Die Absätze 3 bis 7 gelten für sie entsprechend.

(9) Die Tätigkeit im Prüfungsausschuss ist eh-
renamtlich. Für bare Auslagen und für Zeitver-
säumnis ist, soweit eine Entschädigung nicht 
von anderer Seite gewährt wird, eine angemes-
sene Entschädigung zu zahlen, deren Höhe von 
der Bayerischen Landesärztekammer mit Ge-
nehmigung der obersten Landesbehörde fest-
gesetzt wird (§ 40 Abs. 4 BBiG).

(10) Von den Absätzen 2 und 8 darf nur abge-
wichen werden, wenn andernfalls die erforder-
liche Zahl von Mitgliedern des Prüfungsaus-
schusses nicht berufen werden kann (§ 40 Abs. 
5 BBiG).

§ 3
Ausschluss von der Mitwirkung

(1) Bei der Zulassung und Prüfung dürfen An-
gehörige der Prüfungsbewerber nicht mitwir-
ken. Angehörige im Sinne des Satz 1 sind:

1. Verlobte,
2. Ehegatten,
3. eingetragene Lebenspartner,
4. Verwandte und Verschwägerte gerader
 Linie,
5. Geschwister,
6. Kinder der Geschwister,
7. Ehegatten der Geschwister und
 Geschwister der Ehegatten,
8. Geschwister der Eltern,
9. Personen, die durch ein auf längere Dauer 

angelegtes Pflegeverhältnis mit häuslicher 
Gemeinschaft wie Eltern und Kind mitei-
nander verbunden sind (Pflegeeltern und 
Pflegekinder).

Angehörige sind die im Satz 2 aufgeführten 
Personen auch dann, wenn

1. in den Fällen der Nummern 2, 3, 4 und 7 
die die Beziehung begründende Ehe oder 
die Lebenspartnerschaft nicht mehr be-
steht;

2. in den Fällen der Nummern 4 bis 8 die Ver-
wandtschaft oder Schwägerschaft durch 
Annahme als Kind erloschen ist;

3. im Falle der Nummer 9 die häusliche Ge-
meinschaft nicht mehr besteht, sofern die 
Personen weiterhin wie Eltern und Kind 
miteinander verbunden sind.

(2) Hält sich ein Prüfungsausschussmitglied 
nach Absatz 1 für ausgeschlossen oder beste-
hen Zweifel, ob die Voraussetzungen des Ab-
satz 1 gegeben sind, ist dies der Bayerischen 
Landesärztekammer mitzuteilen, während der 
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fungsbewerber in Bayern liegt,
3. in den Fällen des § 1 Absatz 3 der gemein-

same Prüfungsausschuss in Bayern errich-
tet worden ist.

(4) Dem Antrag auf Zulassung sind, soweit sie 
nicht bereits vorliegen, beizufügen:

a) in den Fällen des § 8 Absatz 1 und 2 
 – die Bescheinigung über die Teilnahme  

 an der vorgeschriebenen Zwischenprü- 
 fung,

 – der vorgeschriebene schriftliche Aus- 
 bildungsnachweis,

b) im Fall des § 10 Absatz 1 
 – zusätzlich zu den Unterlagen nach a) 

 das letzte Zeugnis und ggf. eine aktu- 
 elle Leistungsbeurteilung der zuletzt 
 besuchten berufsbildenden Schule,

c) in den Fällen des § 9 
 – eine Bescheinigung über die Teilnahme 

 an dem schulischen oder sonstigen Bil-
  dungsgang und in den Fällen des  

 § 9 Absatz 1 zusätzlich
 – eine Bescheinigung über die Teilnah- 

 me an der fachpraktischen Ausbildung 
 im Rahmen des schulischen oder sons- 
 tigen Bildungsganges,

d) in den Fällen des § 10 Absatz 2 Sätze 1
 und 2
 – ein Tätigkeitsnachweis und ggf. ein 

 Nachweis der Dauer der Berufsausbil- 
 dung in dem oder in einem anderen 
 einschlägigen Ausbildungsberuf und 
 ggf. eine glaubhafte Darlegung über  
 den Erwerb der beruflichen Handlungs- 
 fähigkeit,

e) in den Fällen des § 10 Absatz 2 Satz 3 und 
Absatz 3

 – eine glaubhafte Darlegung über den Er- 
 werb der beruflichen Handlungsfähig- 
 keit oder eine Bescheinigung über 
 den Erwerb der beruflichen Fertigkeiten, 
 Kenntnisse und Fähigkeiten.

(5) Für Wiederholungsprüfungen genügt die 
form- und fristgerechte Anmeldung zur Prü-
fung.

§ 12
Entscheidung über die Zulassung

(1) Über die Zulassung zur Abschluss- und Um-
schulungsprüfung entscheidet die Bayerische 
Landesärztekammer. Hält sie die Zulassungs-
voraussetzungen nicht für gegeben, so ent-
scheidet der Prüfungsausschuss (§ 46 Abs. 1 
BBiG und § 62 Abs. 3 BBiG).

§ 10
Zulassungsvoraussetzungen in besonderen 
Fällen

(1) Auszubildende können nach Anhören der 
Ausbildenden und der Berufsschule vor Ablauf 
ihrer Ausbildungszeit zur Abschlussprüfung 
zugelassen werden, wenn ihre Leistungen dies 
rechtfertigen (§ 45 Abs. 1 BBiG).

(2) Zur Abschlussprüfung ist auch zuzulassen, 
wer nachweist, dass er mindestens das Ein-
einhalbfache der Zeit, die als Ausbildungszeit 
vorgeschrieben ist, in dem Beruf des Medizi-
nischen Fachangestellten/der Medizinischen 
Fachangestellten oder des Arzthelfers/der 
Arzthelferin tätig gewesen ist. Als Zeiten der 
Berufstätigkeit gelten auch Ausbildungszeiten 
in einem anderen einschlägigen Ausbildungs-
beruf. Vom Nachweis der Mindestzeit nach 
Satz 1 kann ganz oder teilweise abgesehen 
werden, wenn durch Vorlage von Zeugnissen 
oder auf andere Weise glaubhaft gemacht 
wird, dass der Bewerber oder die Bewerberin 
die berufliche Handlungsfähigkeit erworben 
hat, die die Zulassung zur Prüfung rechtfertigt. 
Ausländische Bildungsabschlüsse und Zeiten 
der Berufstätigkeit im Ausland sind dabei zu 
berücksichtigen (§ 45 Abs. 2 BBiG).

(3) Soldaten oder Soldatinnen auf Zeit und ehe-
malige Soldaten oder Soldatinnen sind nach Ab-
satz 2 Satz 3 zur Abschlussprüfung zuzulassen, 
wenn das Bundesministerium der Verteidigung 
oder die von ihm bestimmte Stelle bescheinigt, 
dass der Bewerber oder die Bewerberin beruf-
liche Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
erworben hat, welche die Zulassung zur Prü-
fung rechtfertigen (§ 45 Abs. 3 BBiG).

§ 11
Zulassung zur Prüfung

(1) Der Antrag auf Zulassung zur Prüfung ist 
durch die Auszubildenden schriftlich nach den 
von der Bayerischen Landesärztekammer be-
stimmten Fristen und Formularen zu stellen. 
Die Auszubildenden haben die Ausbildenden 
über die Antragstellung zu unterrichten.

(2) In den Fällen der §§ 8 Absatz 3, 9 und 10 
Absatz 2 und 3 ist der Antrag auf Zulassung 
zur Prüfung von den Prüfungsbewerbern ein-
zureichen. 

(3) Örtlich zuständig für die Zulassung ist die 
Bayerische Landesärztekammer, wenn

1. in den Fällen der §§ 8 und 10 Absatz 1 
die Ausbildungs- oder Umschulungsstätte 
und

2. in den Fällen der §§ 9 und 10 Absatz 2 und 
3 der gewöhnliche Aufenthalt der Prü-

§ 8
Zulassungsvoraussetzungen für die
Abschluss- und Umschulungsprüfung

(1) Zur Abschlussprüfung ist zuzulassen (§ 43 
Abs. 1 BBiG),

1. wer die Ausbildungszeit zurückgelegt hat 
oder wessen Ausbildungszeit nicht später 
als zwei Monate nach dem Prüfungster-
min endet,

2. wer an der vorgeschriebenen Zwischen-
prüfung teilgenommen sowie den vorge-
schriebenen schriftlichen Ausbildungs-
nachweis geführt hat und

3. wessen Berufsausbildungsverhältnis in das 
Verzeichnis der Berufsausbildungsverhält-
nisse eingetragen oder aus einem Grund 
nicht eingetragen ist, den weder die Aus-
zubildenden noch deren gesetzliche Ver-
treter zu vertreten haben.

(2) Behinderte Menschen sind zur Abschluss-
prüfung auch zuzulassen, wenn die Vorausset-
zungen des Absatzes 1 Nr. 2 und 3 nicht vorlie-
gen (§ 65 Abs. 2 Satz 2 BBiG).

§ 9
Zulassung von Absolventen schulischer und 
sonstiger Bildungsgänge

Zur Abschlussprüfung ist ferner zuzulassen 
(§ 43 Abs. 2 BBiG),

1. wer in einer berufsbildenden Schule oder 
einer sonstigen Berufsbildungseinrich-
tung ausgebildet worden ist, wenn dieser 
Bildungsgang der Berufsausbildung zum 
Medizinischen Fachangestellten/zur Medi-
zinischen Fachangestellten entspricht. Ein 
Bildungsgang entspricht der Berufsausbil-
dung zum Medizinischen Fachangestell-
ten/zur Medizinischen Fachangestellten, 
wenn er

 a) nach Inhalt, Anforderung und zeit- 
 lichem Umfang der Ausbildungsord- 
 nung zum Medizinischen Fachange- 
 stellten/zur Medizinischen Fachange- 
 stellten gleichwertig ist,

 b) systematisch, insbesondere im Rahmen  
 einer sachlichen und zeitlichen Gliede- 
 rung durchgeführt wird und

 c) durch Lernortkooperation einen ange- 
 messenen Anteil an fachpraktischer 
 Ausbildung gewährleistet.

2. wer einen Bildungsgang absolviert hat, 
welcher nach der Rechtsverordnung eines 
Landes die Voraussetzungen nach Num-
mer 1 erfüllt. 
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und dabei zeigen, dass er allgemeine wirt-
schaftliche und gesellschaftliche Zusam-
menhänge darstellen kann.

(4) Für den schriftlichen Teil der Prüfung ist 
von folgenden zeitlichen Höchstwerten auszu-
gehen:
1. im Prüfungsbereich Behandlungsassistenz – 

120 Minuten,
2. im Prüfungsbereich Betriebsorganisation 

und -verwaltung – 120 Minuten,
3. im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozial-

kunde – 60 Minuten.

(5) Die in Absatz 4 genannte Prüfungsdauer 
kann insbesondere unterschritten werden, so-
weit die schriftliche Prüfung in programmierter 
Form durchgeführt wird.

(6) Im praktischen Teil der Prüfung soll der 
Prüfling in höchstens 75 Minuten eine kom-
plexe Prüfungsaufgabe bearbeiten sowie wäh-
rend dieser Zeit in höchstens 15 Minuten hier-
über ein Fachgespräch führen. Dem Prüfling 
ist eine angemessene Vorbereitungszeit einzu-
räumen. Bei der Prüfungsaufgabe soll er pra-
xisbezogene Arbeitsabläufe entsprechend der 
Nummern 1 oder 2 simulieren, demonstrieren, 
dokumentieren und präsentieren:
1. Assistieren bei Diagnose- und Therapiemaß-

nahmen einschließlich Betreuen des Pati-
enten oder der Patientin vor, während und 
nach der Behandlung, Pflegen, Warten und 
Handhaben von Geräten und Instrumenten, 
Durchführen von Hygienemaßnahmen, Ab-
rechnen und Dokumentieren von Leistungen 
sowie Aufklären über Möglichkeiten und 
Ziele der Prävention;

2. Assistieren bei Diagnose- und Therapiemaß-
nahmen einschließlich Betreuen des Pati-
enten oder der Patientin vor, während und 
nach der Behandlung, Pflegen, Warten und 
Handhaben von Geräten und Instrumenten, 
Durchführen von Hygienemaßnahmen, Ab-
rechnen und Dokumentieren von Leistungen 
sowie Durchführen von Laborarbeiten.

Durch die Durchführung der Prüfungsaufgabe 
und das Fachgespräch soll der Prüfling zeigen, 
dass er mit den Patienten situationsgerecht 
und personenorientiert kommunizieren, sie 
sachgerecht informieren und zur Kooperation 
motivieren kann. Er soll nachweisen, dass er 
Arbeitsabläufe planen, Betriebsabläufe orga-
nisieren, Verwaltungsarbeiten durchführen, 
Mittel der technischen Kommunikation nutzen, 
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Ar-
beit und Belange des Umweltschutzes berück-
sichtigen sowie die für die Prüfungsaufgabe 
relevanten fachlichen Hintergründe aufzeigen 
und die Vorgehensweise bei Durchführung der 
Prüfungsaufgabe begründen kann. Darüber 

Wirtschafts- und Sozialkunde. Die Anforde-
rungen in den Prüfungsbereichen sind:

1. Prüfungsbereich Behandlungsassistenz
 Der Prüfling soll praxisbezogene Aufgaben 

bearbeiten. Er soll in der Prüfung zeigen, dass 
er im Bereich der Diagnostik und Therapie 
Arbeitsabläufe planen und die Durchführung 
der Behandlungsassistenz beschreiben kann. 
Dabei soll er gesetzliche und vertragliche 
Bestimmungen der medizinischen Versor-
gung, Sicherheit und Gesundheitsschutz bei 
der Arbeit, Umweltschutz sowie Maßnahmen 
der Arbeits- und Praxishygiene berücksich-
tigen. Der Prüfling soll nachweisen, dass er 
fachliche Zusammenhänge verstehen, Sach-
verhalte analysieren sowie Lösungsmöglich-
keiten entwickeln und darstellen kann.

 Dem Prüfungsbereich sind folgende Gebiete 
zugrunde zu legen:
a) Qualitätssicherung,
b) Zeitmanagement,
c) Schutz vor Infektionskrankheiten,
d) Arzneimittel, Sera, Impfstoffe, Heil- und 

Hilfsmittel,
e) Patientenbetreuung und -beratung, 
f) Grundlagen der Prävention und Rehabili-

tation,
g) Laborarbeiten,
h) Datenschutz und Datensicherheit,
i) Dokumentation, 
j) Handeln bei Notfällen,
k) Abrechnung erbrachter Leistungen.

2. Prüfungsbereich Betriebsorganisation und 
-verwaltung 

 Der Prüfling soll praxisbezogene Aufgaben 
bearbeiten. Er soll in der Prüfung zeigen, dass 
er Betriebsabläufe beschreiben, Arbeitsab-
läufe systematisch planen sowie interne und 
externe Koordinierungsaufgaben darstellen 
kann. Dabei soll er Sicherheit und Gesund-
heitsschutz bei der Arbeit, Umweltschutz, 
Maßnahmen der Qualitätssicherung sowie 
Informations- und Kommunikationsmöglich- 
keiten berücksichtigen. Dem Prüfungsbereich 
sind folgende Gebiete zugrunde zu legen:
a) Gesetzliche und vertragliche Bestimmun-

gen der medizinischen Versorgung,
b) Arbeiten im Team,
c) Verwaltungsarbeiten,
d) Dokumentation,
e) Marketing,
f) Zeitmanagement,
g) Datenschutz und Datensicherheit,
h) Organisation der Leistungsabrechnung,
i) Materialbeschaffung und -verwaltung.

3. Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozial-
kunde

 Der Prüfling soll praxisbezogene Aufgaben 
aus der Berufs- und Arbeitswelt bearbeiten 

(2) Die Entscheidung über die Zulassung ist den 
Prüfungsbewerbern rechtzeitig unter Angabe 
des Prüfungstages und -ortes einschließlich 
der erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel mitzu-
teilen. Die Entscheidung über die Nichtzulas-
sung ist dem Prüfungsbewerber schriftlich mit 
Begründung bekannt zu geben.

(3) Die Zulassung kann von der Bayerischen 
Landesärztekammer im Einvernehmen mit dem 
Prüfungsausschuss bis zur Bekanntgabe des 
Prüfungsergebnisses widerrufen werden, wenn 
sie auf Grund von gefälschten Unterlagen oder 
falschen Angaben ausgesprochen worden ist.

Dritter Abschnitt: 
Durchführung der Prüfung

§ 13
Prüfungsgegenstand

(1) Durch die Abschlussprüfung ist festzustel-
len, ob der Prüfling die berufliche Handlungs-
fähigkeit erworben hat. In ihr soll der Prüfling 
nachweisen, dass er die erforderlichen beruf-
lichen Fertigkeiten beherrscht, die notwen-
digen beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten 
besitzt und mit dem im Berufsschulunterricht 
zu vermittelnden, für die Berufsausbildung 
wesentlichen Lehrstoff vertraut ist. Die Aus-
bildungsordnung ist zugrunde zu legen (§ 38 
BBiG).

(2) Der Umschulungsprüfung sind das Ausbil-
dungsberufsbild, der Ausbildungsrahmenplan 
und die Prüfungsanforderungen zugrunde zu 
legen (§ 60 BBiG).

(3) Die Prüfungssprache ist Deutsch.

§ 14
Inhalt und Gliederung der Prüfung

(1) Die Abschlussprüfung erstreckt sich auf die 
im Ausbildungsrahmenplan der Verordnung 
über die Berufsausbildung zum Medizinischen 
Fachangestellten/zur Medizinischen Fachange-
stellten aufgeführten Fertigkeiten, Kenntnisse 
und Fähigkeiten sowie auf den im Berufsschul-
unterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit 
er für die Berufsausbildung wesentlich ist.

(2) Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen 
und einem praktischen Teil. Der schriftliche 
Teil der Prüfung kann in programmierter Form 
durchgeführt werden.

(3) Der schriftliche Teil der Prüfung besteht aus 
den Prüfungsbereichen Behandlungsassistenz, 
Betriebsorganisation und -verwaltung sowie 
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(2) Wird während der Prüfung festgestellt, dass 
ein Prüfling eine Täuschungshandlung begeht 
oder einen entsprechenden Verdacht hervor-
ruft, ist der Sachverhalt von der Aufsichtsfüh-
rung festzustellen und zu protokollieren. Der 
Prüfling setzt die Prüfung vorbehaltlich der 
Entscheidung des Prüfungsausschusses über 
die Täuschungshandlung fort.

(3) Liegt eine Täuschungshandlung vor, wird die 
von der Täuschungshandlung betroffene Prü-
fungsleistung mit „ungenügend“ (= 0 Punkte) 
bewertet. In schweren Fällen, insbesondere bei 
vorbereiteten Täuschungshandlungen, kann 
der Prüfungsausschuss den Prüfungsteil oder 
die gesamte Prüfung mit „ungenügend“ (= 0 
Punkte) bewerten.

(4) Behindert ein Prüfling durch sein Verhal-
ten die Prüfung so, dass die Prüfung nicht 
ordnungsgemäß durchgeführt werden kann, 
ist er von der Teilnahme auszuschließen. Die 
Entscheidung hierüber kann von der Aufsichts-
führung getroffen werden. Die endgültige Ent-
scheidung über die Folgen für den Prüfling hat 
der Prüfungsausschuss unverzüglich zu treffen. 
Absatz 3 gilt entsprechend. Gleiches gilt bei 
Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften.

(5) Vor Entscheidungen des Prüfungsaus-
schusses nach den Absätzen 3 und 4 ist der 
Prüfling zu hören.

§ 22
Rücktritt, Nichtteilnahme

(1) Der Prüfling kann nach erfolgter Anmel-
dung vor Beginn der Prüfung durch schriftliche 
Erklärung zurücktreten. In diesem Fall gilt die 
Prüfung als nicht abgelegt.

(2) Versäumt der Prüfling nach Beginn einen 
Prüfungstermin, so werden bereits erbrachte 
selbstständige Prüfungsleistungen anerkannt, 
wenn ein wichtiger Grund für die Nichtteilnah-
me vorliegt. Selbstständige Prüfungsleistungen 
sind solche, die thematisch klar abgrenzbar und 
nicht auf eine andere Prüfungsleistung bezo-
gen sind sowie eigenständig bewertet werden.

(3) Erfolgt der Rücktritt nach Beginn der Prü-
fung oder nimmt der Prüfling an der Prüfung 
nicht teil, ohne dass ein wichtiger Grund vor-
liegt, so wird die Prüfung mit 0 Punkten be-
wertet. 

(4) Der wichtige Grund ist unverzüglich mitzu-
teilen und nachzuweisen. Im Krankheitsfall ist 
die Vorlage eines ärztlichen Attestes erforder-
lich.

sofern diese Aufgaben von Gremien erstellt oder 
ausgewählt und beschlossen wurden, die ent-
sprechend § 2 Absatz 2 zusammengesetzt sind 
und die Bayerische Landesärztekammer über die 
Übernahme entschieden hat.

§ 18
Nichtöffentlichkeit

(1) Die Prüfungen sind nicht öffentlich. Vertre-
ter und Vertreterinnen des Bayerischen Staats-
ministeriums für Umwelt, Gesundheit und 
Verbraucherschutz und der Bayerischen Lan- 
desärztekammer sowie die Mitglieder des Be-
rufsbildungsausschusses können anwesend 
sein. Der Prüfungsausschuss kann im Einver-
nehmen mit der Bayerischen Landesärztekam-
mer andere Personen als Gäste zulassen. An der 
Beratung über das Prüfungsergebnis im Sinne 
des § 23 Absatz 2 Satz 2 dürfen nur die Mit-
glieder des Prüfungsausschusses beteiligt sein.

§ 19
Leitung, Aufsicht und Niederschrift

(1) Die Prüfung wird unter Leitung des Vor-
sitzes vom gesamten Prüfungsausschuss unbe-
schadet der Regelungen in § 24 Absatz 2 und 3 
abgenommen.

(2) Die Bayerische Landesärztekammer regelt 
im Benehmen mit dem Prüfungsausschuss die 
Aufsichtsführung, die sicherstellen soll, dass 
die Prüfungsleistungen selbstständig und nur 
mit den erlaubten Arbeits- und Hilfsmitteln 
durchgeführt werden.

(3) Über den Ablauf der Prüfung ist eine Nie-
derschrift zu fertigen.

§ 20
Ausweispflicht und Belehrung

Die Prüflinge haben sich auf Verlangen des 
Vorsitzes oder der Aufsichtsführung über ihre 
Person auszuweisen. Sie sind vor Beginn der 
Prüfung über den Prüfungsablauf, die zur Ver-
fügung stehende Zeit, die erlaubten Arbeits- 
und Hilfsmittel, die Folgen von Täuschungs-
handlungen und Ordnungsverstößen, Rücktritt 
und Nichtteilnahme zu belehren.

§ 21
Täuschungshandlungen und
Ordnungsverstöße

(1) Unternimmt es ein Prüfling, das Prüfungs-
ergebnis durch Täuschung oder Benutzung 
nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflus-
sen oder leistet er Beihilfe zu einer Täuschung 
oder einem Täuschungsversuch, liegt eine Täu-
schungshandlung vor.

hinaus soll er nachweisen, dass er Erste-Hilfe-
Maßnahmen am Patienten oder an der Patien-
tin durchführen kann.

(7) Sind im schriftlichen Teil der Prüfung die 
Prüfungsleistungen in bis zu zwei Prüfungsbe-
reichen mit mangelhaft und im weiteren Prü-
fungsbereich mit mindestens ausreichend be-
wertet worden, so ist auf Antrag des Prüflings 
oder nach Ermessen des Prüfungsausschusses 
in einem der mit mangelhaft bewerteten Prü-
fungsbereiche die schriftliche Prüfung durch 
eine mündliche Prüfung von höchstens 15 Mi-
nuten zu ergänzen, wenn diese für das Bestehen 
der Prüfung den Ausschlag geben kann. Der Prü-
fungsbereich ist vom Prüfling zu bestimmen.

§ 15 
Besondere Verhältnisse behinderter
Menschen

Bei der Durchführung der Prüfung sollen die 
besonderen Verhältnisse behinderter Menschen 
berücksichtigt werden. Dies gilt insbesondere 
für die Dauer der Prüfung, die Zulassung von 
Hilfsmitteln und die Inanspruchnahme von 
Hilfeleistungen Dritter wie Gebärdensprach-
dolmetscher für hörbehinderte Menschen (§ 65 
Abs. 1 BBiG). Die Art der Behinderung ist mit 
dem Antrag auf Zulassung zur Prüfung (§ 11) 
nachzuweisen.

§ 16
Befreiung von vergleichbaren Prüfungs-
bestandteilen bei der Umschulungsprüfung

Bei der Umschulungsprüfung ist der Prüfling 
auf Antrag von der Ablegung einzelner Prü-
fungsbestandteile durch die Bayerische Landes- 
ärztekammer zu befreien, wenn er eine andere 
vergleichbare Prüfung vor einer öffentlichen 
oder staatlich anerkannten Bildungseinrich-
tung oder vor einem staatlichen Prüfungsaus-
schuss erfolgreich abgelegt hat und die Anmel-
dung zur Umschulungsprüfung innerhalb von 
fünf Jahren nach der Bekanntgabe des Beste-
hens der anderen Prüfung erfolgt (§ 62 Abs. 4 
BBiG).

§ 17
Prüfungsaufgaben

(1) Der Prüfungsausschuss beschließt auf der 
Grundlage der Ausbildungsordnung die Prü-
fungsaufgaben sowie Musterlösungen, Bewer-
tungshinweise und die zulässigen Arbeits- und 
Hilfsmittel.

(2) Überregional oder von einem Aufgabenerstel-
lungsausschuss bei der Bayerischen Landesärz-
tekammer erstellte oder ausgewählte Aufgaben 
sind vom Prüfungsausschuss zu übernehmen, 
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§ 25
Ergebnisniederschrift, Mitteilung über
Bestehen oder Nichtbestehen

(1) Über die Feststellung der einzelnen Prü-
fungsergebnisse ist eine Niederschrift auf den 
von der Bayerischen Landesärztekammer ge-
nehmigten Formularen zu fertigen. Sie ist von 
den Mitgliedern des Prüfungsausschusses zu 
unterzeichnen und der Bayerischen Landesärz-
tekammer unverzüglich vorzulegen.

(2) Dem Prüfling soll unmittelbar nach Feststel-
lung des Gesamtergebnisses der Prüfung mit-
geteilt werden, ob er die Prüfung „bestanden“ 
oder „nicht bestanden“ hat. Hierüber erhält der 
Prüfling eine vom Vorsitz zu unterzeichnende 
Bescheinigung. Kann die Feststellung des Prü-
fungsergebnisses nicht am Tag der letzten 
Prüfungsleistung getroffen werden, so hat der 
Prüfungsausschuss diese unverzüglich zu tref-
fen und dem Prüfling mitzuteilen.

(3) Ausbildenden werden auf deren Verlangen 
die Ergebnisse der Abschlussprüfung ihrer Aus-
zubildenden übermittelt (§ 37 Abs. 2 Satz 2 
BBiG).

§ 26 Prüfungszeugnis

(1) Über die Prüfung erhält der Prüfling von der 
Bayerischen Landesärztekammer ein Zeugnis 
(§ 37 Abs. 2 BBiG). Der von der Bayerischen 
Landesärztekammer vorgeschriebene Vordruck 
ist zu verwenden.

(2) Das Prüfungszeugnis enthält
– die Bezeichnung „Prüfungszeugnis“,
– die Personalien des Prüflings,
– die Bezeichnung „Medizinischer Fachan-

gestellter/Medizinische Fachangestellte“,
– die Ergebnisse der Prüfungsbereiche,
– das Datum des Bestehens der Prüfung,
– die Unterschrift des Vorsitzes des Prü-

fungsausschusses und die Namenswieder-
gabe (Faksimile) der beauftragten Person 
der Bayerischen Landesärztekammer mit 
Siegel.

(3) Dem Zeugnis ist auf Antrag der Auszubil-
denden eine englischsprachige und eine fran-
zösischsprachige Übersetzung beizufügen. Auf 
Antrag der Auszubildenden kann das Ergebnis 
berufsschulischer Leistungsfeststellungen auf 
dem Zeugnis ausgewiesen werden (§ 37 Abs. 3 
BBiG).

§ 27
Bescheid über nicht bestandene Prüfung

(1) Bei nicht bestandener Prüfung erhalten der 
Prüfling und seine gesetzlichen Vertreter von 

(3) Zur Vorbereitung der Beschlussfassung 
nach Absatz 1 kann der Vorsitz mindestens 
zwei Mitglieder mit der Bewertung einzelner, 
nicht mündlich zu erbringender Prüfungsleis-
tungen beauftragen. Die Beauftragten sollen 
nicht derselben Mitgliedergruppe angehören. 
Die beauftragten Mitglieder dokumentieren 
die wesentlichen Abläufe und halten die für 
die Bewertung erheblichen Tatsachen fest (§ 42 
Abs. 2 und 3 BBiG). Die übrigen Mitglieder des 
Prüfungsausschusses sind bei der Beschlussfas-
sung nach Absatz 1 nicht an die Einzelbewer-
tungen der beauftragten Mitglieder gebunden.

(4) Der Prüfungsausschuss kann zur Bewer-
tung einzelner, nicht mündlich zu erbringender 
Prüfungsleistungen gutachterliche Stellung-
nahmen Dritter, insbesondere berufsbildender 
Schulen, einholen. Im Rahmen der Begutach-
tung sind die wesentlichen Abläufe zu doku-
mentieren und die für die Bewertung erheb-
lichen Tatsachen festzuhalten (§ 39 Abs. 2 und 
3 BBiG). Die Beauftragung erfolgt nach den 
Verwaltungsgrundsätzen der Bayerischen Lan-
desärztekammer. Personen, die nach § 3 von 
der Mitwirkung im Prüfungsausschuss auszu-
schließen sind, sollen nicht als Gutachter tätig 
werden.

§ 24
Feststellung des Prüfungsergebnisses

(1) Innerhalb des schriftlichen Teils der Prüfung 
sind die Prüfungsbereiche wie folgt zu gewich-
ten:
1. Prüfungsbereich Behandlungsassistenz
 40 Prozent,
2. Prüfungsbereich Betriebsorganisation und 

-verwaltung
 40 Prozent,
3. Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozial-

kunde
 20 Prozent.

(2) Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den 
Prüfungsbereich der Ergänzungsprüfung ge-
mäß § 14 Absatz 7 sind das bisherige Ergebnis 
und das Ergebnis der mündlichen Ergänzungs-
prüfung im Verhältnis 2 : 1 zu gewichten.

(3) Die Prüfung ist bestanden, wenn jeweils im 
schriftlichen und praktischen Teil der Prüfung 
sowie innerhalb des schriftlichen Teils der Prü-
fung in mindestens zwei Prüfungsbereichen 
mindestens ausreichende Prüfungsleistungen 
erbracht worden sind. Werden die Prüfungs-
leistungen in einem Prüfungsbereich mit „un-
genügend“ bewertet, ist die Prüfung nicht be-
standen.

Vierter Abschnitt: 
Bewertung, Feststellung und 
Beurkundung des 
Prüfungsergebnisses

§ 23 
Bewertung

(1) Die Prüfungsleistungen sind wie folgt zu 
bewerten: 

eine den Anforderungen in besonderem Maße 
entsprechende Leistung
= 100 bis 92 Punkte = Note 1,0 bis 1,4 = sehr 
gut 

eine den Anforderungen voll entsprechende 
Leistung
= unter 92 bis 81 Punkte = Note 1,5 bis 2,4 = 
gut 

eine den Anforderungen im allgemeinen ent-
sprechende Leistung
= unter 81 bis 67 Punkte = Note 2,5 bis 3,4 = 
befriedigend 

eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber 
im ganzen den Anforderungen noch entspricht
= unter 67 bis 50 Punkte = Note 3,5 bis 4,4 = 
ausreichend 

eine Leistung, die den Anforderungen nicht 
entspricht, jedoch erkennen lässt, dass die not-
wendigen Grundkenntnisse noch vorhanden 
sind
= unter 50 bis 30 Punkte = Note 4,5 bis 5,4 = 
mangelhaft 

eine Leistung, die den Anforderungen nicht 
entspricht und bei der selbst Grundkenntnisse 
fehlen 
= unter 30 bis 0 Punkte = Note 5,5 bis 6 = un-
genügend 

Der 100-Punkte-Schlüssel ist der Bewertung 
aller Prüfungsleistungen sowie der Ermittlung 
von Zwischen- und Gesamtergebnissen zu-
grunde zu legen. 

(2) Jede Prüfungsleistung ist von jedem Mit-
glied des Prüfungsausschusses selbstständig 
zu bewerten. Beschlüsse über die Bewertung 
einzelner Prüfungsleistungen, der Prüfung ins-
gesamt sowie über das Bestehen und Nichtbe-
stehen der Abschlussprüfung werden vom Prü-
fungsausschuss gefasst. Bei der gemeinsamen 
Feststellung der Ergebnisse dienen die Einzel-
bewertungen der Prüfungsausschussmitglieder 
als Grundlage.
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legung eines Rechtsbehelfs Einsicht in seine 
Prüfungsunterlagen zu gewähren. Die schrift-
lichen Prüfungsarbeiten sind ein Jahr, die Nie-
derschriften gemäß § 25 Absatz 1 sind zehn 
Jahre aufzubewahren. Die Aufbewahrungs-
frist beginnt mit dem Zugang des Püfungsbe-
scheides nach § 26 Absatz 1 bzw. § 27 Absatz 1. 
Der Ablauf der vorgenannten Fristen wird durch 
das Einlegen eines Rechtsmittels gehemmt.

§ 31
Inkrafttreten

Diese Prüfungsordnung tritt am Ersten des 
Folgemonats nach Veröffentlichung im Baye-
rischen Ärzteblatt in Kraft. 

München, den 9. April 2008

Dr. med. H. Hellmut Koch
Präsident

Ausgefertigt, München den 14. April 2008

Dr. med. H. Hellmut Koch
Präsident

nisses der nicht bestandenen Prüfung an – zur 
Wiederholungsprüfung anmeldet. Die Bewer-
tung in einer selbstständigen Prüfungsleistung 
(§ 22 Abs. 2 Satz 2) ist im Rahmen der Wieder-
holungsprüfung zu übernehmen.

(3) Die Prüfung kann frühestens zum nächsten 
Prüfungstermin (§ 7) wiederholt werden.

Sechster Abschnitt: 
Schlussbestimmungen

§ 29 
Rechtsbehelfsbelehrung

Maßnahmen und Entscheidungen der Prü-
fungsausschüsse sowie der Bayerischen Lan-
desärztekammer sind bei ihrer schriftlichen 
Bekanntgabe an den Prüfungsbewerber bzw. 
den Prüfling mit einer Rechtsbehelfsbelehrung 
zu versehen. Diese richtet sich im Einzelnen 
nach der Verwaltungsgerichtsordnung und 
den Ausführungsbestimmungen des Freistaates 
Bayern.

§ 30
Prüfungsunterlagen

Auf schriftlichen Antrag ist dem Prüfling bin-
nen der gesetzlich vorgegebenen Frist zur Ein-

der Bayerischen Landesärztekammer einen 
schriftlichen Bescheid. Darin ist anzugeben, 
welche Prüfungsleistungen in einer Wiederho-
lungsprüfung nicht mehr wiederholt werden 
müssen (§ 28 Abs. 2 und 3). Die von der Baye-
rischen Landesärztekammer vorgeschriebenen 
Formulare sind zu verwenden.

(2) Auf die besonderen Bedingungen der Wie-
derholungsprüfung gemäß § 28 ist hinzuwei-
sen.

Fünfter Abschnitt: 
Wiederholungsprüfung

§ 28
Wiederholungsprüfung

(1) Eine nicht bestandene Abschlussprüfung 
kann zweimal wiederholt werden (§ 37 Abs. 1 
Satz 2 BBiG). Es gelten die in der Wiederho-
lungsprüfung erzielten Ergebnisse.

(2) Hat der Prüfling bei nicht bestandener Prü-
fung in einer selbstständigen Prüfungsleistung 
(§ 22 Abs. 2 Satz 2) mindestens ausreichende 
Leistungen erbracht, so ist dieser Prüfungsteil 
auf Antrag des Prüflings nicht zu wiederholen, 
sofern dieser sich innerhalb von zwei Jahren – 
gerechnet vom Tag der Feststellung des Ergeb-


